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Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oberzent 29.06.2026 beschließend 

 
Haushalt 2026 der Stadt Oberzent 
 
Begründung: 
Der Magistrat hat am 27.04.2026 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan festgestellt. 
Bürgermeister Kehrer hat den Haushaltsplan samt Haushaltssatzung in der Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung am 28.04.2026 eingebracht.    
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat die Beratung über den Haushaltsplan und die 
Haushaltssatzung in die Ausschüsse gegeben. Seitens der Fraktionen bestand die Möglichkeit 
Fragen in Vorbereitung auf die nächste Sitzung an die Verwaltung zu richten. 
   
Am 12.05.2026 wurden die Ortsbeiräte angehört.  
 
In der gemeinsamen Ausschusssitzung des Haupt-, Finanz- und Bauausschusses sowie des 
Sozial-, Kultur- und Tourismusausschusses am 19.05.2026 hat Frau Franziska Bauer alle 
Anfragen der Fraktionen, die im Vorfeld eingegangen waren, erläutert. Frau Tina Mühlfeld hat 
seitens der Bauverwaltung das Investitionsprogramm näher dargelegt und Ausführungen zu 
einzelnen Maßnahmen gemacht.  
 
In Vorbereitung auf die nächste Ausschusssitzung wurde seitens der Verwaltung eine 
Hebesatzsatzung in Anlehnung an den vorliegenden Haushaltsplan samt Satzung erstellt, 
welche in einem separaten Tagesordnungspunkt beschlossen werden soll. Somit ergibt sich für 
die eingebrachte Haushaltssatzung eine Änderung in § 5 der Haushaltssatzung. Die Hebesätze 
für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer werden dort nachrichtlich erwähnt.  
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Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

§1 
 im Ergebnishaushalt 

im ordentlichen Ergebnis 2026 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 33.967.408 € 

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf - 33.957.498 € 

mit einem Saldo von - 9.910 € 

im außerordentlichen Ergebnis 2026 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 € 

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 € 

mit einem Saldo von 0 € 

 mit einem Überschuss von - 9.910 € 

 im Finanzhaushalt  
 2026 

mit dem Überschuss aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 1.067.376 € 

 
 und dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.527.246 € 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -9.353.903 € 

mit einem Saldo von -7.826.657 € 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 7.931.171 € 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -853.447 € 

mit einem Saldo von 7.077.724 € 

mit einem Zahlungsüberschuss von 318.443 € 

 festgesetzt. 

§ 2 

  2026 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt: 7.931.171 € 
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§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden in 2026 nicht veranschlagt. 

§ 4 

  2026 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird wie folgt festgesetzt: 1.000.000 € 

 
§ 5 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2026 nach § 25 Abs. 2 
Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz in der von der Stadtverordnetenversammlung 
am 16.06.2026 beschlossenen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 2026 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 510 v. H. 

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 620 v. H. 

2. Gewerbesteuer auf 400 v. H. 

  
§ 6 

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 
 

§ 7 

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent: 
keine 
 
Beschlussvorschlag: 
Die vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026, bestehend aus dem 
Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und dem 
Investitionsprogramm wird beschlossen. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen               Gegenstimmen               Stimmenthaltungen  
 
 
 




